
 
 
 
 
 

 

 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 17. November 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.2.13.25/0390-II.8c/2015 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen haben am 
17. September 2015 unter der Zl. 6496/J-NR/2015 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend US Soldaten in Schwechat gerichtet.  
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 3:  
 
Diese Informationen sind dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 
(BMEIA) nicht bekannt. Die inhaltliche Prüfung und Gestattung von Transitanträgen 
ausländischer Truppen durch Österreich fällt gemäß Truppenaufenthaltsgesetz (BGBl. I Nr. 
57/2001 idgF) in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport 
(BMLVS). Vor der Gestattung des Transits hat das BMLVS das Einvernehmen mit dem BMEIA 
herzustellen. Das BMEIA prüft insbesondere, ob dem Antrag nicht völkerrechtliche 
Verpflichtungen oder überwiegende außenpolitische Interessen der Republik Österreich 
entgegenstehen. Im vorliegenden Fall lag jedoch kein zu prüfender Transitantrag vor. 
 
 
Zu Frage 4:  
 
Das BMEIA hat den Vorfall zum Anlass genommen, umgehend den Geschäftsträger der US-
Botschaft vorzuladen und diesen auf die Genehmigungspflicht hinzuweisen. Die US-Botschaft 
hat den Vorfall bedauert und als Einzelfall bezeichnet.  
 
 
Zu den Fragen 5 und 6:  
 
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in die Vollziehung des BMEIA.   
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Zu den Fragen 7 bis 9: 
 
Diverse Medienberichte über US-Militärberater in der Ukraine sind bekannt. Das BMEIA 
verfügt jedoch über keine Hinweise, dass US-Militärberater direkt an Kampfhandlungen in 
der Ukraine teilnehmen. Festzuhalten ist, dass es sich in der Ost-Ukraine um einen nicht-
internationalen bewaffneten Konflikt handelt. Diese Einschätzung wird auch vom 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) geteilt. Es handelt sich in der Ost-Ukraine 
um keinen Krieg im völkerrechtlichen Sinn. Daher ist auch nicht das Neutralitätsrecht 
anzuwenden.  
 
 
Zu den Fragen 10 bis 16: 
 
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in die Vollziehung des BMEIA.   
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